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Abb. 1: Das Lehr-
gespräch ist eine 
Methode von vielen, 
um Lernmöglichkeiten 
voll auszuschöpfen 
(Foto: A. Dimitrow)

Es reicht für den Ausbilder nicht mehr aus, lediglich 

sein Fachgebiet zu beherrschen. In der heutigen Zeit 

muss der Ausbilder auch Handlungskompetenzen 

und Schlüsselqualifikationen wie z.B. Teamfähigkeit, 

Sozial- und Selbstlernkompetenz vermitteln. Der Fo-

kus in der Aus- und Weiterbildung darf nicht mehr 

ausschließlich auf die häufig als Hard Skills bezeich-

neten medizinischen Fachkompetenzen ausgerichtet 

Karriereperspektiven  
für das Berufsbildungspersonal  
im Rettungswesen:
Geprüfter Berufspädagoge

Das Jahr 2009 war voller Neuerungen in der beruflichen Bildung. So trat mit dem Stichtag des 1. August 
nicht nur die Ausbildereignungsverordnung (AVEO) in überarbeiteter Form wieder in Kraft (1). Am  
1. September wurden zudem die bundeseinheitlichen Verordnungen für die Aufstiegsfortbildung zum/r 
geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen/in und geprüften Berufspädagogen/in verabschiedet 
(6, 7). Der Artikel soll vor allem dem bereits tätigen Ausbilder einen kurzen Überblick über die Auf-
stiegsfortbildung zum geprüften Berufspädagogen vermitteln. Wozu hat man den neuen Beruf des 
geprüften Berufspädagogen geschaffen? Das Aufgabenfeld, dem Akteure in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung heute gegenüberstehen, wird gerade im Rettungsdienst in seinem stetigen Wandel immer 
anspruchsvoller. Jeder Bürger hat einen gesetzlich garantierten Anspruch auf eine flächendeckende, 
hilfsfristorientierte qualifizierte Hilfe, die dem jeweiligen Stand des medizinischen Wissens und der 
Technik entspricht und rund um die Uhr an jedem denkbaren Ort sicherzustellen ist (5). Gleichzeitig 
müssen sich die im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter ständig mit neuen Behandlungsmethoden, Dia-
gnosemöglichkeiten und Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzen. 

werden. Auch der Entwicklung von sozialen und 

personellen Kompetenzen, den so genannten Soft 

Skills, ist zwingend Beachtung zu schenken, denn 

gerade sie sind im Berufsalltag oft von entscheidender 

Bedeutung. Diese Aufgabe erfordert wiederum vom 

Ausbilder eine hohe Methodenkompetenz. Um Aus- 

und Weiterbildung abwechslungsreich, interessant 

und lebendig gestalten zu können, benötigt man 
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Diese Aufstiegsfortbildung erstreckt sich über 800 

Unterrichtsstunden und ist überwiegend handlungs-

orientiert ausgerichtet. Das bedeutet, dass in und an 

Projekten gearbeitet wird, die von der Lerngruppe 

selbst gemeinsam entwickelt wurden. Auf diese Weise 

eignen sich die Lernenden die wesentlichen Inhalte 

durch das Handeln im Praxisfeld an. Lernstoff und 

reine Theorie haben hierbei keine primäre, sondern 

eine ergänzende Funktion. Schwerpunktmäßig glie-

dert sich die Fortbildung in drei Themenbereiche:

Themenbereich 1: Themenbereich 2: Themenbereich 3:

• �Kernprozesse der 
beruflichen Bildung

• �berufspädagogisches 
Handeln in Bereichen der 
beruflichen Bildung

• �spezielle berufspädago-
gische Funktionen /Schwer-
punkte

• �Lernprozesse und  
-begleitung 

• �Planungsprozesse 

• �Managementprozesse

• �Berufsausbildung

• �Weiterbildung

• �Personalentwicklung und 
-beratung

• �lehrende Funktionen

• �entwickelnde/planende  
Funktionen

• �Managementfunktionen

• �beratende Funktionen

• �prüfende Funktionen

Zugangsvoraussetzungen 
Zulassungsvoraussetzungen sind:

•	 eine bestandene Prüfung zum geprüften Aus- 

und Weiterbildungspädagogen, zum/zur Fach-

wirt/in, Industrie-, Fach- oder Handwerksmeis- 

ter/in oder vergleichbare Ausbildung plus im 

Anschluss ein Jahr Berufspraxis oder

•	 ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. 

eine staatlich anerkannte Fachschulfortbildung 

plus im Anschluss zwei Jahre Berufspraxis oder

•	 der Abschluss in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf plus im Anschluss fünf Jahre Berufs- 

praxis.

Generelle Voraussetzung für die Zulassung ist eine 

bestandene Ausbildereignungsprüfung nach AEVO 

oder eine vergleichbare berufs- und arbeitspäda-

gogische Qualifikation. Es entspricht also nicht der 

neuen Bundesverordnung, wenn offenbar vereinzelt 

grundsätzlich eine absolvierte AEVO-Prüfung verlangt 

wird. Wenn z.B. ein Bewerber über mehrere Jahre als 

Ausbilder oder Trainer gearbeitet und mit der AEVO 

vergleichbare theoretische und praktische Kenntnisse 

erworben hat, ist eine nochmalige AEVO-Prüfung 

nicht erforderlich und der Bewerber muss zugelas-

sen werden. Die geforderte Berufserfahrung sollte in-

haltlich wesentliche Bezüge zu Aufgaben, fachlichen 

Tätigkeiten oder Führungsfunktionen in der betrieb-

lichen/außerbetrieblichen Bildung, in der Organisati-

on und Planung beruflicher Bildungsprozesse, in der 

Lernformen, die das Handeln, Denken und Lernen 

miteinander verbinden. 

Darüber hinaus muss der Ausbilder heute auch 

Weiterbildungen bedarfs- und kostengerecht planen, 

Qualifikationen sowie Kompetenzen feststellen, die 

Qualität der Ausbildung sichern und vieles andere 

mehr. Um den gestiegenen Anforderungen der Aus- 

und Weiterbildung gerecht zu werden, ist eine be-

rufs- und arbeitspädagogische Aufstiegsfortbildung 

auf Betriebswirtniveau und damit auf der höchsten 

IHK-Fortbildungsebene konzipiert worden (3).

Damit steht dem in der Ausbildung Tätigen das 

notwendige Handwerkszeug und Wissen zur Verfü-

gung, um den gestiegenen Anforderungen erfolg-

reich gerecht zu werden. Mit der neuen Fortbildung 

zum geprüften Berufspädagogen wird zudem einem 

zentralen Anliegen nach einer Durchlässigkeit der 

beruflichen Bildung Rechnung getragen. Denn mit 

dem erfolgreichen Abschluss wird ein Niveau auf 

Master-Ebene erreicht. Bei Vorliegen entsprechender 

Angebote an den Universitäten ist nun für qualifizierte 

Fachkräfte das Master-Studium möglich – unter An-

erkennung von maximal 49% des Zeitaufwandes aus 

der Fortbildung.

Fortbildung in drei Stufen
Die Ausbildereignungsverordnung, AVEO (deren In-

halte je nach Bildungsträger ganz oder teilweise mit 

der Ausbildung zum Lehrrettungsassistenten überein-

stimmen [4]), oder auch vergleichbare berufspädago-

gische Grundkenntnisse stellen die erste Ebene und 

damit den Grundstein einer dreistufigen Höherqua-

lifizierung dar: 

1. Ebene: AEVO (Lehrrettungsassistent)

2. Ebene: Geprüfter Aus- und Wei-
terbildungspädagoge

(Fachwirt-/ 
Bachelorniveau)

3. Ebene Geprüfter Berufs
pädagoge

(Betriebswirt-/ 
Masterniveau)

Mit dem Erwerb des Fortbildungsabschlusses der drit-

ten Ebene besteht für Interessierte die Durchlässigkeit 

zu definierten Master-Studiengängen. 

Dauer und Inhalte der Fortbildung
Geprüfte Berufspädagogen organisieren und planen 

berufliche Bildungsprozesse, ermitteln Bildungsbe-

darf im Unternehmen und begleiten Aus- und Wei-

terbildende in ihrem Lernprozess. Darüber hinaus ist 

der geprüfte Berufspädagoge in der Lage, das Quali-

tätsmanagement, Controlling und Bildungsmarketing 

eigenverantwortlich auch in Führungsfunktionen 

wahrzunehmen. 
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Begleitung von Lernenden und Lernprozessen, im 

Bildungsmarketing, im Controlling oder im Qualitäts-

management aufweisen. Eine Zulassung zur Prüfung 

ist ebenso möglich, wenn die dazu erforderlichen 

Kenntnisse, Erfahrungen etc. durch Zeugnisse o.Ä. 

nachgewiesen werden können (6). Die Entscheidung 

zur Zulassung trifft die zuständige IHK in Zusammen-

arbeit mit dem Anbieter der Fortbildung. Grundlage 

hierfür ist die genannte Bundesverordnung. 

Aktuelle Situation
Auch im Rahmen der Novellierung des Rettungsas-

sistentengesetzes wird aktuell erstmals der neuen 

Aufstiegsfortbildung Beachtung geschenkt. In einer 

gemeinsamen Position des Deutschen Feuerwehr-

verbandes, der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 

Berufsfeuerwehren in Deutschland, des Werkfeuer-

wehrverbandes Deutschland sowie des Verbandes der 

Bundeswehrfeuerwehren wurde zum Thema Qualifi-

kation der Leitung von Rettungsdienstschulen im Juni 

2011 wie folgt Stellung genommen: 

„Die Feuerwehren begrüßen die Diskussion zur 

Anhebung der Qualität der Schulleiter/innen. Die 

Aufgaben der Schulleitung erfordern fachliche, orga-

nisatorische und berufspädagogische Qualifikationen 

sowie die Eignung und Befähigung zur Personalfüh-

rung. Der/die Schulleiter/in muss daher eine mehrjäh-

rige Qualifizierung durch schulische und betriebliche 

Ausbildung durchlaufen wie der Ausbildungsweg 

zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Diese 

Berufsausbildung sollte durch die Weiterbildung zum 

Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen (IHK) 

ergänzt werden, sofern sie sie nicht einschließt“ (2).

Fazit
Die Aufstiegsfortbildung „Geprüfte Berufspädagogin“ 

bzw. „Geprüfter Berufspädagoge“ ist sehr gut geeig-

net für Mitarbeiter, die mit Aufgaben in der Ausbil-

dung und im Bildungsmanagement betraut sind oder 

diese Aufgaben zukünftig wahrnehmen wollen. Eine 

Tätigkeit als Berater in den Bereichen der Aus- und 

Weiterbildung ist ebenso möglich. Ausbildungsper-

sonal hat nun aufgrund der neuen Verordnungen 

erstmals eine durchgängige Karriereperspektive mit 

staatlicher Anerkennung. Ausführliche Informationen 

zur Weiterbildung sowie die aktuell angebotenen 

Fortbildungsmaßnahmen finden alle Interessierten 

beim bundesweiten Netzwerk Berufspädagogen, dem 

„Netzwerk BeNet“.	 
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Abb. 2: Die ständige 
Fort- und Weiterbildung 
mit Anwendung 
modernen Medien ist 
fester Bestandteil im 
Berufsbild Rettungs-
dienst (Foto: A. 
Dimitrow)

Abb. 3: Der Abschluss 
des geprüften 
Berufspädagogen 
ist der höchsten 
IHK-Fortbildungs-
ebene zugeordnet 
(Darstellung: DIHK 
Berlin)
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